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1 PLANUNGSGEGENSTAND 

1.1 Ziele und Zwecke der Planung 

Nach § 1 Abs. 3 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. 

I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.04.2022 (BGBl. I S. 674) m.W.v. 

30.04.2022, stellen die Gemeinden Bauleitpläne auf, sobald und soweit es für die 

städtische Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Bauleitpläne sind nach § 1 

Abs. 2 BauGB der Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) und der Bebau-

ungsplan (verbindlicher Bauleitplan).  

Aufgabe der Bauleitplanung ist es nach § 1 Abs. 1 BauGB, die bauliche und sonstige 

Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe des BauGB vorzubereiten 

und zu leiten. Ein Bebauungsplan im Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB (qualif izierter Be-

bauungsplan) ist ein Bebauungsplan, der allein oder gemeinsam mit sonstigen bau-

rechtlichen Vorschriften, mindestens Festsetzungen über die Art und das Maß der 

baulichen Nutzung, die überbaubaren Grundstücksf lächen und die örtlichen Verkehrs-

f lächen sowie Angaben zur Sicherung der Erschließung enthält. 

Ziel und Zweck der Planung ist die geordnete Schaffung neuer Flächen für die Wohn-

bebauung zur Eigenentwicklung der Ortslage Kaiserwinkel.  

 

1.2 Anlass und Erforderlichkeit 

Mit dem Bebauungsplan „Westlich Guelitzer Straße“ möchte die Gemeinde Parsau in 

ihrem Ortsteil Kaiserwinkel dessen Eigenentwicklung fördern und damit insbesondere 

jungen Menschen aus Kaiserwinkel ermöglichen, auch künftig in dem Ort leben zu 

können. 

Der Gemeinde Parsau wurde im Raumordnungsprogramm des Zweckverbandes 

Großraum Braunschweig (2008) keine zentralörtliche Funktion zugewiesen, daher 

unterliegt die Untersuchung der Wohnbauflächenzuweisung zunächst dem Merkmal 

der Eigenentwicklung. Die Wohnbauflächenzuweisung für die Eigenentwicklung er-

folgt gemäß RROP 2008 über einen Orientierungswert von 3,5 Wohneinheiten (WE) 

pro Jahr und 1.000 Einwohnern.1 Dieser Orientierungswert berücksichtigt den Ersatz-

bedarf für abgängigen Wohnraum, den Bedarf aus einer eventuell positiven natürli-

chen Bevölkerungsentwicklung, den Bedarf aus Haushaltsneugründungen ortsansäs-

siger Bevölkerung sowie den Bedarf für zuwandernde Bevölkerung. Die Zuwanderung 

von Neubürgern soll dabei der Ortsgröße angemessen bleiben. Eine Abweichung vom 

Orientierungswert soll über nachzuweisende ortsspezif ische Planungserfordernisse 

begründet werden und bedarf der Abstimmung mit der unteren Landesplanungsbe-

hörde.“  

Die entlegene Lage des Ortsteils Kaiserwinkel spricht nach Auffassung des Regional-

verbandes Großraum Braunschweig allerdings nicht dafür, eine Überschreitung des 

Orientierungswertes für die Eigenentwicklung zuzulassen. „Begründet werden kann 

eine solche Überschreitung vielmehr mit der geringen Größe des Ortsteils und der 

konkreten städtebaulichen Situation. Bei etwa 100 Einwohnern im Ortsteil Kaiserwin-

kel dürften dort in zehn Jahren 3,5 (= 4) neue Wohneinheiten entstehen. Die 

 
1 vgl. ZGB (2008): Regionales Raumordnungsprogramm für den Großraum Braunschweig 2008 - Beschrei-
bende Darstellung. S. 8 
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Erschließung eines Baugebietes dieser Größenordnung ist allerdings häufig nicht wirt-

schaftlich, zum anderen würde nach einer Bebauung ein schlecht nutzbares Rest-

grundstück zwischen dem landwirtschaftlichen Betrieb und der Ortslage verbleiben. 

Eine vollständige Entwicklung der im FNP dargestellten Baufläche scheint also sinn-

voll. Wenn man von den im ländlichen Raum üblichen Grundstücksgrößen ausgeht, 

könnten dann in dem 0,6 ha großen Baugebiet etwa acht Baugrundstücke entstehen. 

Da die absolute Zahl der über den Orientierungswert hinausgehenden Wohneinheiten 

damit sehr gering ist und keine negativen Auswirkungen auf andere (zentrale) Orte 

zu erwarten sind, könnte der Regionalverband eine Baugebietsfestsetzung in dieser 

Größenordnung also mittragen.“ 

Quelle: Abstimmung mit dem Regionalverband Großraum Braunschweig, Mail von 

Joachim Bortfeld vom 20.01.2022 

 

 

1.3 Beschreibung des Plangebiets 

Räumliche Lage 

Das Plangebiet bef indet sich im Norden des Ortes Kaiserwinkel, nur wenige Meter 

von der Grenze zum Bundesland Sachsen-Anhalt entfernt. Die Spuren der 

innerdeutschen Teilung sind auch heute noch erkennbar (s. Abb. 1). In Kaiserwinkel 

leben ca. 90 Personen. Der Ort ist über Kreisstraßen von Giebel und Zicherie 

erreichbar. Das Dorf Parsau ist 7 km entfernt. 

 

  
Abb. 1: Lage des Geltungsbereiches. Kartengrundlage: Google Maps 

 

 

Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich erfasst einen Teilbereich des Flurstücks 33/20, Flur 1, der Ge-

markung Kaiserwinkel. Die Fläche befindet sich in Privatbesitz. 
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Beschreibung der Flächen 

Das Plangebiet besteht aus einer bislang landwirtschaftlich genutzten Fläche. Im Nor-

den grenzt ein landwirtschaftlicher Betrieb im Nebenerwerb an, im Westen Ackerf lä-

chen, im Osten die „Guleitzer Straße“ und in südlicher Richtung weitere Wohn- und 

Wirtschaftsgebäude. Die Ackerf läche östlich der „Guleitzer Straße“ ist bislang eben-

falls noch nicht bebaut, sie wird im Flächennutzungsplan jedoch als Wohnbaufläche 

ausgewiesen (siehe Kapitel 2.3). 

 

1.4 Begründung der gewählten Verfahrensart 

Ein Bebauungsplan der Innenentwicklung kann gem. § 13a BauGB im beschleunigten 

Verfahren aufgestellt werden. Hierfür sind folgende Voraussetzungen notwendig: 

◼ Die zulässige Grundfläche liegt unter 20.000 Quadratmetern, wobei Grundflä-

chen mehrerer Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und 

zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, mitzurechnen sind. (§ 13a Abs. 1 

Satz 1 BauGB) 

◼ Das beschleunigte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn durch den Bebauungsplan 

die Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pf licht zur Durchführung 

einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträg-

lichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen. (§ 13a Abs. 1 Satz 4 BauGB) 

◼ Das beschleunigte Verfahren ist auch ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte für 

eine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b genannten 

Schutzgüter oder dafür bestehen, dass bei der Planung Pf lichten zur Vermeidung 

oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. (§ 13a Abs. 1 Satz 5 

BauGB) 

Die gesamte Größe des Plangebiets liegt mit einer Fläche von 5.945 m² und einer 

zulässigen GRZ von maximal 1.783,53 m² deutlich unter dem zulässigen Grenzwert. 

Eine Pf licht zur Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) besteht nicht 

(s. Anlage 1 UVPG). Aufgrund der Lage zwischen bestehender Bebauung gibt es auch 

keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buch-

stabe b BauGB aufgeführten Schutzgüter. 

Aus diesen Gründen wird der Bebauungsplan „Westlich Guelitzer Straße“ im be-

schleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB aufgestellt. Auf die Durchführung einer 

Umweltprüfung wird verzichtet. 
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2 PLANUNGSRECHTLICH ZU BEACHTENDE VORGABEN 

2.1 Angabe der Rechtsgrundlagen 

◼ Das Baugesetzbuch (BauGB), 

◼ die Baunutzungsverordnung (BauNVO), 

◼ die Planzeichenverordnung (PlanzV) sowie 

◼ die NBauO 

 

in der derzeit gültigen Fassung. 

 

2.2 Regionales Raumordnungsprogramm 2008 

Zentrale Aufgabe der Regionalplanung ist es, die übergeordneten öffentlichen An-

sprüche an den Raum auf regionaler Ebene zu sichern, zu ordnen und zu entwickeln. 

Verantwortlich ist der Regionalverband Großraum Braunschweig. Das RROP 2008ff. 

legt die angestrebte räumliche Entwicklung für die Region fest. Dabei werden Vorga-

ben des Landesraumordnungsprogrammes (LROP) Niedersachsen berücksichtigt.  

Der Ort Kaiserwinkel, in dem sich der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes be-

f indet, ist als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft sowie als Vorbehaltsgebiet Natur und 

Landschaft gekennzeichnet. Außerdem befindet er sich in einem Vorranggebiet für 

Trinkwassergewinnung. Das hohe naturräumliche Potenzial der Umgebung f indet sich 

in den zeichnerischen Darstellungen eines Vorbehaltsgebiet für Erholung sowie eines 

Vorbehaltsgebiet für besondere Schutzfunktionen des Waldes wieder. Die abgeschie-

den liegende Ortslage ist davon inselartig umgeben.  

 
Abb. 2: Ausschnitt aus dem Regionalen Raumordnungsprogramm von 2008. Quelle: Zweckverband Groß-
raum Braunschweig 

 

Plangebiet 
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2.3 Flächennutzungsplanung 

In der Darstellung des aktuell gültigen Flächennutzungsplans befindet sich das Plan-

gebiet im Innenbereich nach § 34 BauGB. Nördlich und südlich grenzen gemischte 

Bauflächen an, östlich der Straße eine bisher nicht bebaute Wohnbaufläche. Im Wes-

ten grenzt das Plangebiet an landwirtschaftliche Fläche an, also den Außenbereich. 

 

 
Abb. 3: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Brome für die Ortslage Kaiserwinkel. 
Quelle: Regionalverband Großraum Braunschweig: Flächennutzungspläne der Region (19.05.2022). Un-
ter: https://www.regionalverband-braunschweig.de/fnp/ 

 

 

2.4 UNESCO Biosphärenreservat Drömling 

Der Ort Kaiserwinkel liegt in der Entwicklungszone des Biosphärenreservats Dröm-

ling. Entwicklungszonen dienen der „der Erhaltung und Pf lege von Ökosystemen, die 

durch Nutzung entstanden oder beeinf lusst sind. „In der Entwicklungszone wird die 

menschliche Nutzung nicht eingeschränkt. Eine freiwillige Teilnahme der Bürger*in-

nen und Kommunen an einer Erprobung von Maßnahmen und Projekten zur Stärkung 

der nachhaltigen Entwicklung bildet die Handlungsgrundlage. Die Entwicklungszone 

soll mindestens 50 % der Gesamtfläche (des Biosphärenreservats) umfassen“.2  

 
2 https://www.biosphaerenreservat-droemling.de/de/unesco-biosphaerenreservat.html (Zugriff 
09.08.2022) 
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Abb.4: Ausschnitt aus der Zonierungskarte des Biosphärenreservats Drömling. Quelle: https://www.bios-
phaerenreservat-droemling.de/de/datei/anzeigen/id/6578,1129/anhang_2_zonierungskarte.pdf (Zugriff 
09.08.2022) 
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3 GRUNDZÜGE DER PLANFESTSETZUNGEN 

3.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 5 BauGB) 

Die Bauflächen im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans werden im Plangebiet als 

„Dörfliches Wohngebiet“ (MDW) gemäß § 5a BauNVO festgesetzt. Die Festsetzung 

begründet sich aus der planerischen Absicht der Gemeinde, die Wohnfunktion als 

dominierende neue Nutzung des Gebiets zu stärken, die landwirtschaftliche Nutzung 

in der unmittelbaren Nachbarschaft aber nicht zu beeinf lussen. Die Landwirtschaft 

wird in der Nachbarschaft des Plangebiets im Nebenerwerb ausgeübt. 

Dörf liche Wohngebiete dienen dem Wohnen sowie der Unterbringung von land- und 

forstwirtschaftlichen Nebenerwerbsstellen und nicht wesentlich störenden Gewerbe-

betrieben. Damit unterscheidet das dörf liche Wohngebiet im Ergebnis drei Hauptnut-

zungen: das Wohnen, die Land- und Forstwirtschaft im Nebenerwerb und das Ge-

werbe. 

Zulässig sind alle in § 5a Abs. 2 BauNVO genannten zulässigen Nutzungen, bis auf 8.     

Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-

heitliche und sportliche Zwecke. Die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen 1. Wirt-

schaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Haupterwerbsbetriebe und die dazuge-

hörigen Wohnungen und Wohngebäude, 2. Gartenbaubetriebe, 3. Tankstellen, wer-

den ausgeschlossen. 

 

3.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Das Maß der baulichen Nutzung kann im Bebauungsplan durch vier Größen definiert 

werden, der Grundflächenzahl, der Geschoßflächenzahl, der Zahl der Vollgeschosse 

und der Höhe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 BauNVO). Festgesetzt 

werden für das Maß der baulichen Nutzung alle vier im ersten Satz genannten Grö-

ßen. 

3.2.1 Grundflächenzahl 

Die Grundflächenzahl (§ 19 Abs. 1 BauNVO) gibt an, wie viele Quadratmeter Grund-

f läche je Quadratmeter Grundstücksf läche im Sinne des § 19 Abs. 3 BauNVO zulässig 

sind. Die zulässige Grundfläche ist nach § 19 Abs. 2 BauNVO der nach Absatz 1 er-

rechnete Anteil des Baugrundstückes, der von baulichen Anlagen überdeckt werden 

darf. Dem dörf lichen Wohngebiet sind in dem umgestalteten § 17 BauNVO dieselben 

Orientierungswerte zugeordnet wie Dorfgebieten (MD), d.h. die GRZ kann mit 0,6 

und die GFZ mit 1,2 angegeben werden. Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplans 

entspricht mit der beabsichtigten verhältnismäßig geringen Baudichte auf größeren 

Grundstücken allerdings eher der Charakteristik von Kleinsiedlungsgebieten und wird 

daher mit einer GRZ 0,2 festgesetzt. 

Für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche ist nach § 19 Abs. 3 BauNVO die Fläche 

des Baugrundstückes maßgebend, die im Bauland und hinter der im Bebauungsplan 

festgesetzten Straßenbegrenzungslinie liegt. 
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3.2.2 Geschossflächenzahl 

Die Geschossf lächenzahl (§ 20 Abs. 2 BauNVO) gibt an, wieviel Quadratmeter Ge-

schossf läche je Quadratmeter Grundstücksf läche im Sinne des § 19 Abs. 3 BauNVO 

zulässig sind. Die Geschossf lächenzahl wird im Geltungsbereich mit GFZ 0,4 festge-

setzt. Hierdurch können unter Beachtung der maximalen Höhe der baulichen Anlagen 

Gebäude entstehen, die dem sehr ländlichen Charakter Kaiserwinkels entsprechen. 

3.2.3 Höhe der baulichen Anlagen 

Die Höhe der baulichen Anlagen wird in allen Baufeldern mit maximal 9,50 m festge-

setzt. Die maximale Gebäudehöhe ermöglicht eff iziente Bauformen bei gleichzeitig 

gestalterischer Zurücknahme gegenüber den älteren Bestandsgebäuden in der Um-

gebung und ihrer Einpassung in das landschaftliche Umfeld. 

Oberer Bezugspunkt ist gemäß § 18 Abs. 1 BauNVO für die maximal zulässige Ge-

bäudehöhe bei Gebäuden mit Flachdach ist die Attika, bei Gebäuden mit Satteldach 

der Dachfirst, bei Gebäuden mit Pultdächern die Oberkante der baulichen Anlage. 

Unterer Bezugspunkt für die Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen ist gemäß § 18 

Abs. 1 BauNVO die endgültige Höhenlage der Guleitzer Straße an der Stelle des Bau-

grundstücks, die von der Straßenachse aus gesehen der Mitte der straßenseitigen 

Gebäudeseite gegenüber liegt (vgl. § 6 Abs.1 NBauO).  

Die Gliederung der Gebäude im Sockelbereich ist ortsbildtypisch. Die Oberkante des 

Fertigfußbodens des Erdgeschosses (OKFF) darf nicht höher als 0,60 m über dem 

Bezugspunkt liegen, damit mögliche Kellergeschosse nicht zu hoch aus der Erde ra-

gen und ein quasi halbes Erdgeschoss ausbilden. 

3.2.4 Zahl der Vollgeschosse 

Neben der Höhe der baulichen Anlagen wird auch die maximal zulässige Anzahl der 

Vollgeschosse festgesetzt (§ 20 Abs. 1 BauNVO). Die Zahl der Vollgeschosse wird im 

Plangebiet einheitlich mit zwei Vollgeschossen festgesetzt. Die Festsetzung erfolgt 

gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO. Nach § 2 Abs. 7 Satz 1 NBauO ist ein Vollgeschoss 

ein Geschoss, das über mindestens der Hälfte seiner Grundfläche eine lichte Höhe 

von 2,20 m oder mehr hat. Zusammen mit der maximalen Höhe der baulichen Anla-

gen sind moderne und gut nutzbare Wohngebäude möglich. 

 

 

3.3 Bauweise sowie die überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen (§ 

9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

3.3.1 Bauweise 

Die Bauweise beschreibt die Anordnung des Gebäudes im Verhältnis zu seinen jewei-

ligen Nachbargrundstücken. Sie ist ein wesentliches Element des Städtebaus. Die 

Bauweise ist eine Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB. Art und Maß der bauli-

chen Nutzung werden durch die Bauweise nicht berührt. Im Geltungsbereich des Be-

bauungsplanes wird die offene Bauweise nach § 22 Abs. 1 BauNVO festgesetzt. Die 

offene Bauweise ist durch einen seitlichen Grenzabstand gekennzeichnet, der landes-

rechtlich durch die NBauO festgelegt ist. Der Abstand beträgt 0,5 H, mindestens je-

doch 3 m. 
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Im Bebauungsplan können Flächen festgesetzt werden, auf denen nur Einzelhäuser, 

nur Doppelhäuser, nur Hausgruppen oder auch zwei dieser Hausformen zulässig sind.  

Entsprechend § 22 Abs. 1 Satz 2 BauNVO möchte die Gemeinde Parsau die Gebiete 

mit der offenen Bauweise nicht weiter untergliedern. Um dem Charakter der bauli-

chen Umgebung des neuen Baugebietes zu entsprechen, werden nur Einzelhäuser 

zugelassen.  

3.3.2 Baugrenzen 

Baugrenzen dienen dazu, die überbaubare Fläche eines Grundstücks festzulegen. Die 

Festsetzung von Baugrenzen wird im § 23 BauNVO geregelt. Die seitlichen Baugren-

zen sollen im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans überall jeweils drei Meter be-

tragen. Damit wird die Mindesttiefe der Abstandflächen gemäß §§ 5 bis 7 der Nieder-

sächsischen Bauordnung (NBauO) eingehalten.  

Zur Guleitzer Straße wird eine Baugrenze von 7 m festgesetzt. Hier können bei Bedarf 

parkende Fahrzeuge abgestellt werden, um für diesen Zweck nicht den Straßenraum 

in Anspruch nehmen zu müssen. Zudem entspricht dies dem Abstand der bereits 

vorhandenen Bebauung zur Straße. 

In westliche Richtung wird eine Baugrenze von 15 m festgesetzt. Dies soll einen Ab-

stand zu den angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen bewirken und zugleich der 

Eingrünung des neues Ortsrandes dienen. 

 

3.4 Nebenanlagen sowie Flächen für Stellplätze, Garagen und Carports mit ihren 

Einfahrten (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO sind solche, die sowohl in ihrer Funktion als auch 

räumlich-gegenständlich dem hauptsächlichen Nutzungszweck der im Geltungsbe-

reich des Bebauungsplans gelegenen Grundstücke sowie der diesem Nutzungszweck 

entsprechenden Bebauung dienen und dieser untergeordnet sind3. Eine dem Nut-

zungszweck eines Grundstücks dienende Nebenanlage, hat im Hinblick auf die Haupt-

nutzung daher eine helfende Funktion.  

Die Errichtung von Nebenanlagen nach § 14 BauNVO sowie für Garagen und Carports 

nach § 12 Abs. 6 BauNVO ist mit Ausnahme von Einfriedungen und Stellplätzen nach 

§ 12 BauNVO in allen Baufeldern dieses Plangebiets nur innerhalb der festgesetzten 

überbaubaren Grundstücksf lächen zulässig. Gem. § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf 

die Grundfläche mit Nebenanlagen um bis zu 50 % der Grundflächenzahl überschrit-

ten werden. 

Hintergrund für diese Festsetzung ist das gewünschte Erscheinungsbild des Über-

gangs der künftigen Baugrundstücke zur freien Landschaft und der geforderte Ab-

stand zu den unmittelbar angrenzenden Nachbarn und zum öffentlichen Straßen-

raum. In dem drei Meter breiten Streifen zu den Nachbargrundstücken dürfen sich 

neben ortsüblichen Grünstrukturen ausschließlich Einfriedungen befinden.  

 

 
3 vgl. BVerwG, U. v. 17.12.76 
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4 FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND 

SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN (§ 9 ABS. 1 NR. 25 BUCHSTABE B 

BAUGB) 

Am westlichen Rand des Plangebiets wird in voller Länge eine fünf Meter breite Fläche 

zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gemäß § 9 

Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b BauGB festgesetzt. Die Pf lanzung standortheimischer 

Bäume und Sträucher als Hecken dient gleichzeitig der Einbindung des neuen Orts-

rands und dem Schutz der freien Landschaft. 

Durchgeführt werden soll diese Festsetzung bevorzugt im zeitlichen Rahmen seiner 

Laufzeit durch das Maßnahmenprogramm „Natürlich wild“ des Landkreises Gifhorn. 

Dieses leistet einen aktiven Beitrag zur Förderung der Artenvielfalt und der Biodiver-

sität in der Landschaft, um dem aktuell stattf indenden Artenrückgang in der Land-

schaft und an den Ortsrändern etwas entgegen zu setzen.4 

Außerhalb des Maßnahmenprogramms „Natürlich wild“ des Landkreises Gifhorn sind 

folgende Gehölze besonders zum Anpflanzen geeignet: Sand-Birke (Betula pendula), 

Stiel-Eiche (Quercus robur), Trauben-Eiche (Quercus petraea), Zitter-Pappel (Popu-

lus tremula), Eberesche (Sorbus aucuparia), Faulbaum (Frangula alnus), Zweigrif f li-

ger Weißdorn (Crataegus laevigata), Sal-Weide (Salix caprea), einige Wildrosen,  

z. B. Hunds-Rose (Rosa canina). 

5 ERSCHLIEßUNG 

5.1 Verkehrliche Erschließung 

Die Erschließung des Plangebiets erfolgt direkt über die Guleitzer Straße, die als 

Kreisstraße K 85 ausgewiesen ist. 

 

5.2 Entwässerung 

Das Oberf lächenwasser wird auf den Grundstücken zur Versickerung gebracht. 

 

5.3 Abfallbeseitigung 

Die Abfallbeseitigung erfolgt über den Landkreis Gifhorn, Untere Abfallbehörde, 

Schlossplatz 1, 38518 Gifhorn, der die Firma Remondis, Im Heidland 11, 38518 Gif-

horn, beauftragt hat. 

 

 

5.4 Übrige Ver- und Entsorgungen 

Die Versorgung des Plangebietes mit Strom, Wasser und Medien erfolgt durch vor-

handene und neu herzustellende Anschlüsse an vorhandene Leitungstrassen. 

◼ Die Gasversorgung erfolgt über die Gasversorgung LSW Netz GmbH, 38432 

Wolfsburg 

◼ Die Stromversorgung erfolgt über die LSW Netz GmbH, 38432 Wolfsburg 

 
4 https://www.gifhorn.de/wirtschaft-und-wohnen/umwelt/natuerlich-wild/ 
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◼ Die Trinkwasserversorgung erfolgt über eigene Brunnen oder Gemeinschaftsan-

lagen 

◼ Die Löschwasserbereitstellung erfolgt über eigene Brunnen oder Gemeinschafts-

anlagen 

◼ Das Abwasser wird in Kleinkläranlagen gereinigt. Diese benötigen vor der Einlei-

tung in Klärteiche der Nachbehandlung durch eine vierte Klärstufe. 

 

6 FLÄCHENBILANZ 

Fläche Größe (m²) Anteil (%) 

Allgemeines Wohngebiet 5.945,09 100 % 
   

Fläche zum Anpflanzen 509,82  

   

Gesamtfläche 5.945,09 100 % 

 

7 HINWEISE 

7.1 Kreisarchäologie 

Es ist nicht auszuschließen, dass bei Bodeneingrif fen archäologische Denkmale auf-

treten, die unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde / der Kreis- und Stadt-

archäologie (Herrn Dr. Eichfeld, Tel. 05371/3014; ingo.eichfeld@gifhorn.de) gemel-

det werden müssen (§ 14 Abs. 1 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz - NDSchG). 

Möglicherweise auftretende Funde und Befunde sind zu sichern, die Fundstelle un-

verändert zu belassen und vor Schaden zu schützen (§ 14 Abs. 2 NDSchG). 

 

7.2 Landwirtschaftliche Immissionen 

Durch die Bewirtschaftung der benachbarten, beregnungstechnisch erschlossenen 

landwirtschaftlichen Nutzf lächen können Immissionen in Form von Stäuben, Gerü-

chen, Geräuschen und ggf. Sprühnebel entstehen, die in das Plangebiet hineinwirken 

können und von den NutzerInnen als ortsüblich zu tolerieren sind. 

 

7.3 Schutz landwirtschaftlicher Nutzflächen 

Sofern die geplanten Gehölzpf lanzungen direkt an landwirtschaftliche Nutzf lächen 

angrenzen, ist für die Gehölzunterhaltung Sorge zu tragen, um Beschattungen und 

Bewirtschaftungserschwernisse zu vermeiden. Sofern sich landwirtschaftlich betrach-

tet ungünstige Unkrautgesellschaften (z.B. Disteln) entwickeln, sollte deren horst-

weise Bekämpfung auch zukünftig möglich sein, um Distelf lug und einer damit ver-

bundenen Ackerverkrautung vorzubeugen. 
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8 MAßNAHMEN ZUR VERWIRKLICHUNG 

8.1 Bodenordnung 

Ein Umlegungsverfahren im Sinne von § 45 ff. BauGB ist nicht erforderlich. Die Flä-

chen befinden sich sämtlich im privaten Besitz. 

 

8.2 Behandlung des Bodens 

Im Sinne des sparsamen Umganges mit Grund und Boden entsprechend § 1a Abs. 1 

BauGB ist mit dem anfallenden Bodenabtrag und -aushub gemäß den DIN 18300 und 

18915 zu verfahren. Nach Abtrag zum Zwecke der Erschließung der Privatgrundstü-

cke ist der zuvor gesondert abgetragene und gelagerte humose Oberboden wieder 

aufzubringen, ohne aber das Gelände in seiner natürlichen Höhe zu beeinf lussen oder 

zu verändern. Verbleibende Überschussmengen des sterilen Unterbodens sowie des 

humosen Oberbodens sind abzufahren oder anderweitig einzusetzen. 

  

8.3 Erschließung 

Die Erschließung des Plangebietes ist gesichert. 
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9  VERFAHRENSÜBERSICHT 

 

Verfahrensschritt 

 

  

Aufstellungsbeschluss 

§ 2 Abs. 1 BauGB 

 

Verwaltungsausschuss  

Frühzeitige Beteiligung 

§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 

Bekanntmachung  

 

Frühzeitige Beteiligung 

gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

 

 

Entwurfs- und  

Auslegungsbeschluss 

§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 

Gemeinderat  

 Bekanntmachung  

 Öffentliche Auslegung 

gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

 

 

Abwägungs- und  

Satzungsbeschluss 

§ 1 Abs. 7 BauGB u. § 10 Abs. 1 BauGB 

Gemeinderat  

 Bekanntmachung/ 

Inkrafttreten 

 

   

   

10 VERFAHRENSVERMERK 

Der Entwurf der Begründung hat mit dem dazugehörigen Entwurf des Bebauungs-

plans gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom … bis … öffentlich ausgelegen. 

Der Rat der Gemeinde Parsau hat den Bebauungsplan „Westlich Guleitzer Straße“ 

nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB in seiner 

Sitzung am … gemäß § 10 BauGB als Satzung sowie die Begründung beschlossen. 

 

 

Parsau, den     

 

  

 

 

 

Unterschrift Bürgermeisterin 


